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Fachanwalt Strafrecht: Urkundenfälschung und Betrug

 22. August 2019: Gebrauch eine gefälschten über E-Bay Kleinanzeigen erworbenen
Monatsmarke - Einstellung

  

Auf dem U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin Mitte wurde unsere Mandantin bei einer
Fahrkartenkontrolle mit einem gefälschten Monatsticket angetroffen. Das Blankoticket stammte aus einem
Einbruch. Unsere Mandantin war hierüber sehr überrascht, da sie das Ticket über E-Bay Kleinanzeigen
erworben hatte. Dies teilte sie dem Kontrolleuer mit. Trotz dieser Angaben wurde gegen unsere Mandantin
ein Strafverfahren wegen Betruges und Urkundenfälschung eingeleitet.

  

Mit der Vorladung vom LKA Berlin meldete sich unsere Mandantin bei Rechtsanwalt Dietrich.
Rechtsanwalt Dietrich klärte unsere Mandantin zunächst über die Hintergründe der Strafsache auf.
Insbesondere ist es für die Polizei schwierig, an die Hintermänner zu gelangen. Deshalb konzentriert man
sich in Berlin zunächst auf die Erwerber der Monatsmarken. Rechtsanwalt Dietrich beantragte zunächst
Akteneinsicht, dessen Inhalt zu vergleichbaren Fällen keine Besonderheiten aufwies. Das Problem in
diesen Fällen ist, dass die unbedachten Äußerungen eines Mandanten dazu führen können, dass man
Kronzeuge in dem Verfahren gegen etwaige Personen werden kann, die berufsmäßig in Verkaufsstellen
der BVG einbrechen. Diese Personen würden dann die vollständigen Kontaktdaten eines Mandanten
erhalten. In der Regel befürchten dann Mandanten Repressalien. In einem Schriftsatz an die
Staatsanwaltschaft Berlin konnte Rechtsanwalt Dietrich dann umrissartig einen Sachverhalt darstellen, der
zum Ausschluss der Strafbarkeit, aber nicht zu Überführung des Verkäufers führte. Diese Angaben
reichten, dass das gegen unsere Mandantin geführte Strafverfahren mangels Tatnachweis eingestellt
worden ist.
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